
Schaffung eines Sozialbürgerhauses im 13. Stadtbezirk 

BA-Antrags-Nr. 20-26/ B 00083 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 13 – 
Bogenhausen vom 16.06.2020
Antrag: Schaffung eines Sozialbürgerhauses im 13. Stadtbezirk

Sehr geehrter Herr Ring,

bei dem o. g. Antrag handelt es sich um eine laufende Angelegenheit der Verwaltung, 
weswegen die Erledigung auf dem Büroweg erfolgt.

In oben genanntem Schreiben des Bezirksausschusses 13 Bogenhausen wird eine 
schnellstmögliche Errichtung eines Sozialbürgerhauses in zentraler Lage im 13. Stadtbezirk 
beantragt. Als Begründung wird angeführt, dass der 13. Stadtbezirk als viertgrößter 
Stadtbezirk weder über eines der 6 Bürgerhäuser noch eines der 12 Sozialbürgerhäuser im 
Stadtteil verfügt. Weiter führen Sie an, dass die Schaffung eines eigenen Sozialbürgerhauses 
in Bogenhausen den Standort am Orleansplatz entlasten würde und die Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort, die im Zuge der Corona-Krise immer mehr auf die Sozialbürgerhäuser 
angewiesen sind, unterstützen könnte.

Aus Sicht des Sozialreferates ist die Einrichtung eines neuen SBH-Standortes in 
Bogenhausen nicht gerechtfertigt. Lassen Sie mich die Gründe im Folgenden darlegen:

1. Im 13. Stadtbezirk liegen die Werte der Empfänger*innen von Transferleistungen 
größtenteils unter den städtischen Durchschnittswerten, daraus ergeben sich 
höchstens mittlere soziale Herausforderungen. Auch sind aus unserer Sicht keine 
nennenswerten sozialen „Brennpunkte“ im Gebiet Bogenhausens erkennbar.
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2. Sozialbürgerhäuser benötigen eine gewisse Größe, um die Arbeitsfähigkeit zu 
gewährleisten.
Bei kleineren Häusern sind Personalausfälle schwerer zu kompensieren. Außerdem 
können verschiedene Synergien, die Teil des Sozialbürgerhaus-Konzeptes sind, in 
kleineren Häusern nicht optimal erzielt werden.
Im Rahmen der derzeitigen Haushaltskonsolidierung und des bestehenden 
Fachkräftemangels wird es zunehmend schwieriger, die benötigten Stellen rasch mit 
qualifiziertem Personal besetzen zu können. Kleinere Häuser kommen so schnell an 
die Grenzen ihrer Arbeitsfähigkeit.
Eine Aufsplittung des bestehenden SBH Orl ist daher nicht ratsam. In den letzten 
Jahren ging der Trend eher zur Zusammenlegung von Sozialbürgerhäusern, etwa beim 
SBH Nord, für die Stadtbezirke 11 und 24.

3. Eine ursprünglich festgelegte und inzwischen häufig überschrittene Marke für die 
Einrichtung eines SBH sind mindestens 100.000 bis 150.000 Einwohner*innen. 
Bogenhausen hatte zum Stichtag 31. Januar 2020 90.173 Einwohner*innen und liegt 
damit unter diesem Schwellenwert.

4. Der jetzige SBH-Standort am Orleansplatz/Ostbahnhof ist sehr zentral und sehr gut mit 
dem ÖPNV erreichbar. Ein ähnlich verkehrsgünstig gelegener Standort lässt sich im 
gesamten Stadtbezirk Bogenhausen nicht finden.

Der Antrag Nr. 20-26 / B 00083 des Bezirksausschusses des 13 Stadtbezirkes vom 
16.06.2020 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Dorothee Schiwy
Berufsm. Stadträtin


